
Satzung der Gemeinde Kisdorf  
über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 32 
für das Gebiet “Südlich der Segeberger Straße und östlich der 
Straße An der Loh “ 
 

Begründung 
 
Inhalt 
 
1. Allgemeines 
2. Lage und Umfang des Plangebietes 
3. Planungsanlass und Planungsziele 
4 Planungsinhalte 

4.1 Art und Maß der baulichen Nutzung 
4.2 Überbaubare Grundstücksfläche 
4.3 Bauweise 
4.4 Ruhender Verkehr 
4.5 Gestalterische Festsetzungen 
4.6Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinflüssen 

5. Umweltbericht 
6. Ver- und Entsorgung 
7. Erschließung 
8. Hinweise 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Seite 2 von 24   Gemeinde  Kisdorf  
Stand: § 4 (1) BauGB  vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 32 
______________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

1. Allgemeines 
Die Gemeindevertretung Kisdorf hat in ihrer Sitzung am 29.08.2013 beschlossen, 
den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 32 “ südlich der Segeberger Straße 
und östlich der Straße An der Loh“ aufzustellen.  
Ziel der Planung ist die Erweiterung des bestehenden Alten- und Pflegeheimes um 
eine Anlage, die dem betreuten Wohnen dient. 
Rechtsgrundlagen für die Aufstellung des Bebauungsplanes sind: 
− das Baugesetzbuch (BauGB) vom 23.9.2004 (BGBl. I S. 2414) in der zuletzt ge-

änderten Fassung, 
− die Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 23.1.1990 (BGBl. I S. 127) in der zu-

letzt geänderten Fassung und 
− die Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und Darstellung des Plan-

inhaltes (PlanzV) i.d.F. der Bekanntmachung vom 18.12.1990 (BGBl. I Nr. 3 S. 58) 
in der zuletzt geänderten Fassung. 

 
Bei der geplanten Bebauung handelt es sich teilweise um die Überplanung einer Au-
ßenbereichsfläche. Im Flächennutzungsplan ist der Bereich der Neuplanung als 
Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage dargestellt. Der Flächennutzungs-
plan wird im Parallelverfahren geändert. 
 
Der Kreis Segeberg und damit auch die Gemeinde Kisdorf liegen im Planungsraum I, 
für den ein geltender Regionalplan aus dem Jahr 1998 besteht. Nach den Darstel-
lungen des Regionalplans liegt die Gemeinde im Ordnungsraum, die Ortslage Kis-
dorf  innerhalb der Siedlungsachse Hamburg –Kaltenkirchen. Eine zentralörtliche 
Funktion ist der Gemeinde nicht zugewiesen, es besteht aber eine planerische 
Wohnfunktion. 
 
Der Planungsraum liegt zudem teilweise in einem Bereich, der im Regionalplan als 
regionaler Grünzug ausgewiesen ist. 
Der Planbereich wird zurzeit als Parkanlage zu Gunsten des hier bestehenden Alten- 
und Pflegeheimes genutzt. Die Parkanlage, die gärtnerisch gestaltet ist, wurde pla-
nerisch durch die 4. Änderung des Flächennutzungsplanes vorbereitet.  
Regionale Grünzüge dienen dem langfristigen Schutz unbesiedelter Freiräume. Sie 
dienen dem Schutz der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Sicherung wert-
voller Lebensräume für Tiere und Pflanzen, der Erhaltung prägender Landschafts-
strukturen und geomorphologischer Besonderheiten, dem Schutz der Landschaft vor 
Zersiedelung und der Gliederung des Siedlungsraumes sowie der Freiraumerholung.  
 
Hinsichtlich der beabsichtigten Planung hat ein Abstimmungsgespräch mit der Lan-
desplanung stattgefunden. Hierbei wurde vereinbart, dass die geplante Erweiterung 
sich auf den Bereich der 4. Änderung des Flächennutzungsplanes beschränken 
muss. Neben der als notwendig erachteten Alternativenprüfung ist ein baulicher Zu-
sammenhang zwischen dem Alten- und Pflegeheim und dem betreuten Wohnen 
herzustellen. 
Bestandteil der Alternativenprüfung sind mögliche andere Standorte innerhalb des 
Hauptortsteiles Kisdorf. 
Mit Schreiben vom Mai 2014 hat die Landesplanung mitgeteilt, dass gegen die Pla-
nung keine Bedenken bestehen. 
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Regionaler Grünzug 

Der gewählte Standort ist durch seine Nutzung als eingezäunte Parkanlage als freie 
Landschaft kaum mehr wahrnehmbar. Aufgrund seiner Funktion ist eine Zuordnung 
der Parkanlage zur bestehenden baulichen Anlage eindeutig.  
Darüber hinaus besteht südlich des geplanten Vorhabens, in Achsenverlängerung 
zum bestehenden Gebäude ein landwirtschaftlich genutztes Gebäude, wodurch der 
regionale Grünzug zumindest aufgebrochen ist.  
Aufgrund der Tatsache, dass die Erweiterung der Anlage sich nunmehr auf den Be-
reich beschränkt, in dem die Parkanlage besteht und nicht weiter in die freie Land-
schaft eingegriffen wird, bestehen auch seitens der unteren Naturschutzbehörde kei-
ne grundsätzlichen Bedenken gegen die Planung im regionalen Grünzug, wenn die 
verbleibende Freiflächen- in östlicher Richtung- durch Anpflanzungen und eine ent-
sprechende Darstellung im F-Plan als Fläche zum Schutz zur Pflege und Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft langfristig aufgewertet und planerisch ge-
schützt werden.  
 

Alternativenprüfung 

Aufgrund des Gesprächsergebnisses mit der Landesplanung wurde eine Alterna-
tivenprüfung hinsichtlich anderer Standorte innerhalb des Gemeindegebietes durch-
geführt. Die freien bzw. in Frage kommenden Grundstücke wurden hierbei farblich 
markiert und mit einer Ziffer belegt. Im Folgenden erfolgt eine Beurteilung der unter-
suchten Flächen bezüglich einer Bebaubarkeit zu Gunsten des geplanten betreuten 
Wohnens.  
Fläche 1:Die Fläche wird landwirtschaftlich genutzt und wurde vor kurzem mit einer 
Stallanlage bebaut. Auch aus Gründen des Immissionsschutzes (Geruch) scheidet 
die Fläche aus. 
Fläche 2: Hierbei handelt es sich um ein zukünftiges Baugebiet. Die Fläche ist nicht 
mehr verfügbar. Das Bebauungskonzept ist bereits erarbeitet, das Planverfahren 
wurde bereits eingeleitet. 
Fläche 3: Die Fläche wird zu Gunsten des bestehenden Pferdehofes als Reitplatz für 
therapeutisches Reiten genutzt. Sie ist nicht verfügbar. 
Fläche 4: Die Fläche wird landwirtschaftlich von dem anliegenden Landwirt genutzt. 
Da es sich hier um eine arrondierte Hoffläche handelt, ist eine Verfügbarkeit nicht 
gegeben.  
Fläche 5:siehe Fläche 4. 
Fläche 6: siehe Fläche 4. Ausuferung der Bebauung in die freie Landschaft, die sei-
tens der Gemeinde planerisch nicht gewollt ist. 
Fläche 7: privates Gartenland mit Regenrückhaltebecken. Nicht verfügbar. 
Fläche 8: siehe Fläche 7. 

Fläche 9: Siehe Fläche 7. Würde auch dem Bebauungsplan Nr. 19 widersprechen 
der in diesem Bereich eine Festsetzung als private Grünfläche trifft. 
Fläche 10: Hier handelt es sich um den ortbildprägenden Dorfanger, der für eine Be-
bauung nicht zur Verfügung steht. Würde ebenfalls der Festsetzung im B 19 als 
Dorfanger widersprechen. 
Fläche 11:  Das Schulgelände (Schulsportanlage) steht für eine Bebauung nicht zur 
Verfügung. 
Fläche 12: Das Friedhofsgelände mit entsprechender Nutzung und Widmung steht 
für eine Bebauung nicht zur Verfügung. 
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Fläche 13: Das Kindergartengelände incl. der geplanten Erweiterung steht für eine 
Bebauung nicht zur Verfügung. Das Gelände welches über die Erweiterung hinaus-
geht, würde dem Landschaftsplan widersprechen (Ausuferung in die freie Land-
schaft). 
Fläche 14: Hierbei handelt es sich naturschutzrechtlich um geschützte Areale. Eine 
Bebauung ist nicht möglich. 
Fläche 15: Der Krähenwald steht aus artenschutzrechtlichen Gründen  für eine Be-
bauung nicht zur Verfügung. 
Fläche 16: Hierbei handelt es sich um eine Altlast. Eine Bebauung ist  erst nach ei-
ner aufwendigen Sanierungsmaßnahme möglich. Darüber hinaus besteht ein Wider-
spruch zu einer Festsetzung aus dem Bebauungsplan Nr. 2 (Gewässer/Parkanlage) 
Fläche 17: Aufgrund der abgesetzten Lage mit unmittelbarer Nähe zum Gewerbege-
biet ist die Fläche für die geplante Nutzung nicht geeignet. 
Fläche 18: Dieser Bereich stellt das Nahversorgungszentrum der Gemeinde Kisdorf  
dar und ist bereits bebaut.   
Als Ergebnis bleibt festzuhalten, dass innerhalb des Gemeindegebietes mit Aus-
nahme des geplanten Standortes keine Möglichkeiten bestehen, die geplante Anlage 
in der geplanten Dimension zu realisieren. Der Investor ist auf den geplanten Stand-
ort angewiesen.  
 

Baulicher Zusammenhang 

Hinsichtlich der Notwendigkeit des baulichen Zusammenhanges des geplanten Vor-
habens mit dem bestehenden Alten- und Pflegeheimes ist architektonisch zum einen 
eine eingehauste fußläufige barrierefrei Verbindung und zum anderen ein gemein-
sam genutzter Gemeinschaftsraum für Veranstaltungen, Feste und als Begegnungs-
stätte vorgesehen. Auch die parkähnlich gestalteten Außenanlagen sind von beiden 
Einrichtungen zu nutzen, wodurch eine weitere Schnittstelle gegeben ist. Eine bauli-
che Trennung soll grundsätzlich  nicht erfolgen.   
Darüber hinaus wird auf die Synergieeffekte der beiden baulichen Vorhaben abge-
stellt. So können Dienstleistungen, wie die Küche, Verwaltung, Reinigung und Not-
rufversorgung des bestehenden Alten- und Pflegeheimes mit genutzt werden. Durch 
die Anbindung an das Pflegeheim leben die Bewohner im betreuten Wohnen einer-
seits unabhängig, können aber auch an den vielfältigen Aktivitäten und Veranstal-
tungen teilnehmen. Dies beugt sozialer Isolation vor. So kann beispielsweise ein 
pflegebedürftiger Partner im Pflegeheim untergebracht werden und der verbleibende 
Partner weiterhin im betreuten Wohnen verbleiben. Ein ständiger Austausch, ge-
meinsame Mahlzeiten und Freizeitaktivitäten sind durch die räumliche Nähe jederzeit 
möglich, ohne dass eine Straße überquert werden muss oder Fahrzeiten entstehen.   
Die Notwendigkeit des Vorhabens in unmittelbarer Nähe zum Alten- und Pflegehei-
mes ist sowohl aus sozialen als auch aus wirtschaftlichen Gründen gegeben.  
Die geplante Architektur wird sich an der bestehenden Anlage orientieren, so dass 
die baulichen Anlagen harmonisch als eine Einheit in Erscheinung treten werden.  
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2. Lage und Umfang des Plangebietes 
 
Das Plangebiet liegt im Osten der be-
bauten Ortslage. Es handelt sich um ei-
nen zurzeit als Alten- und Pflegeheim 
incl. einer Parkanlage genutzten Bereich 
mit einer Größe von ca. 11.000 qm.   
 
 
 
 
 
 
 
3.  Bestand , Planungsanlass und Planungsziele 
 
Das Pflegezentrum Schröter auf dem jetzigen Standort ist im Jahre 2008 entstan-
den. Die Bettenzahl wurde auf 79 vollstationäre Betten erhöht. Dies entspricht dem 
jetzigen Bestand. Die Auslastung liegt bei 100 %. Innerhalb des Pflegezentrums be-
stehen ca. 53 Vollarbeitsplätze. 
Der bauliche Bestand zeigt sich in zweigeschossiger Bauweise mit teilweise ausge-
bautem Dachgeschoss. Die Hauptzufahrt besteht von der Straße An der Loh aus. 
Als Anbindung an die Segeberger Straße besteht eine Behelfsausfahrt für Lieferan-
ten. Im Gebäude sind die Küche, Verwaltung, Speise und Gemeinschaftsräume so-
wie Behandlungsräume für Therapien und Schulungsräume  untergebracht. Im Be-
reich des Bestandes sind keine Erweiterungen vorgesehen.   
 
Innerhalb der Ortslage bestehen zurzeit ein ambulanter Pflegedienst und ein weite-
res Alten- und Pflegeheim. Ein niederschwelliges Angebot wie Seniorenwohnungen 
oder betreutes Wohnen existieren in Kisdorf nicht. Vergleichbare Anlagen befinden 
sich in Kaltenkirchen oder Henstedt- Ulzburg, so dass Kisdorfer Bürger, die ein sol-
ches Angebot nutzen möchten, auf die umliegenden Gemeinden ausweichen müs-
sen.  
 
 
Anlass für die Überlegungen der Gemeinde, die Planung des Investors zu unterstüt-
zen war der Wunsch, innerhalb der Gemeinde auch betreutes Wohnen anzubieten 
und gleichzeitig die Synergieeffekte im Zusammenhang mit der bestehenden Anlage 
zu nutzen. Geplant sind maximal 30 Wohneinheiten in Form von 60-80 qm großen 2-
3-Zimmerappartements.  
Ziel der Planung ist die Angebotserweiterung um betreutes Wohnen zum Ziel der 
Qualitätsverbesserung und Attraktivitätssteigerung der bestehenden und gut in der 
Gemeinde integrierten Anlage; dies unter Ausnutzung der bereits beschriebenen 
Synergieeffekte.  
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Abb. 2 Luftbild mit Plangebiet 

 
4. Planungsinhalte 
Bei dem Plangebiet handelt es sich um 
eine ca.1, 1 ha große teilweisebebaute 
Fläche südlich der Segeberger Straße. 
Die bestehende Bebauung ist einge-
bunden in den Innenbereich der Ortsla-
ge Kisdorf. Die als Parkanlage beste-
hende Freifläche soll zu Gunsten des 
betreuten Wohnens überbaut werden. 
 
 
 
 
 
 
4.1 Art und Maß der baulichen Nutzung 
 
Die Art der Nutzung wird entsprechend der geplanten Nutzung Seniorentagespfle-
ge/betreutes Wohnen festgesetzt. 
In dem Gebiet sind folgende Nutzungen zulässig: Ein Alten- und Pflegeheim mit 
Speisesaal, Ruheräumen, Gymnastik- und Bastelräumen, Leseraum, Therapieraum, 
Entspannungsraum, sanitäre Einrichtungen, Technikräumen, Büroräumen,  Abstell-
räumen und Küche.. Notwendige Nebenanlagen, gestalterische Elemente der Frei-
raumplanung (Gartenteich, Parkbänke und Einfriedigungen) sowie die notwendigen 
Stellplätze auch in Form einer Tiefgarage sind ebenfalls zulässig. Das betreute 
Wohnen wird auf 30 Wohneinheiten begrenzt. Als gemeinsame bauliche Anlage ist 
ein gemeinsam genutzter Gemeinschaftsraum für Veranstaltungen, Feste und als 
Begegnungsstätte zulässig. Dieser stellt die bauliche Verbindung zwischen dem Al-
ten- und Pflegeheim und dem betreuten Wohnen dar.  

 
Die Grundflächenzahl wird mit 0,5 festgesetzt. Diese reicht aus, um das Projekt zu 
realisieren. Zum Erhalt des Ortsbildes wird eine maximale Firsthöhe von 10,00  m  
festgesetzt. Bezugspunkt ist die Segeberger Straße. Mit der Höhenbegrenzung soll 
erreicht werden, dass die Seniorenwohnanlage nicht als Fremdkörper erscheint, 
sondern sich harmonisch in die vorhandene Höhenstruktur einfügt. 
Der gärtnerisch genutzte Teilbereich wird als private Grünfläche mit der Zweckbe-
stimmung Parkanlage festgesetzt.  
 
4.2 Überbaubare Grundstücksflächen 
Die überbaubaren Grundstücksflächen wurden unter Berücksichtigung der bauord-
nungsrechtlichen Mindestabstände und entsprechend dem Konzept für die beste-
hende und geplante Anlage festgesetzt. Hierbei wird deutlich, dass die beiden Anla-
gen baulich zusammenhängen und als städtebauliche Einheit wahrgenommen wer-
den.  
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4.3 Bauweise 
Die vorhandene Struktur des Ortes wird neben Ein- und Mehrfamilienwohnhäusern 
in der gesamten Ortslage auch von großvolumigen Baukörpern geprägt. Mit der 
Festsetzung der abweichenden und zweigeschossigen Bauweise wird die Möglich-
keit geschaffen, auch im Plangebiet diese durchaus ortstypische Bauweise zu ver-
wirklichen. Dies gilt sowohl für den Bestand als auch für die Neuplanung.  
 
4.4 Ruhender Verkehr 
Zur geordneten Unterbringung der notwendigen Stellplätze werden entsprechend 
dem architektonischen Konzept die Stellplätze als Tiefgarage bereitgestellt. Als Zu-
fahrt für die Tiefgarage wird die bestehende Behelfszufahrt mit Anbindung an die 
Segeberger Straße genutzt. Die bestehenden überirdischen Stellplätze bleiben er-
halten und werden als solche festgesetzt. Damit soll sichergestellt werden, dass die 
Fahrzeuge der Bewohner, der Besucher und der Mitarbeiter auf dem Gelände der 
Seniorenwohnanlage an festgelegten Standorten untergebracht werden können und 
nicht auf den öffentlichem Straßenraum ausweichen müssen. Veränderungen an der 
Segeberger Straße sind weder notwendig noch geplant. 
 
4.5 Gestalterische Festsetzungen 
 
Mit gestalterischen Festsetzungen wird sichergestellt, dass Neubauten sich harmo-
nisch in die vorhandene Dorfstruktur einfügen werden. Entsprechende Aussagen 
hierzu werden im nächsten Verfahrensschritt getroffen.  

4.6 Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinflüssen  

Lärmschutz 

       Aufgrund der Verkehrsmenge auf der nördlich gelegenen Segeberger Straße wurde 
seitens des Investors ein Lärmschutzgutachten in Auftrag gegeben. Das Gutachten 
kommt zu dem Ergebnis, dass passive Lärmschutzmaßnahmen zum Schutz vor un-
zulässigen Lärmimmissionen ausreichend sind. Aus diesem Grunde wurden inner-
halb der Planzeichnung Lärmpegelbereiche festgesetzt. Innerhalb der festgesetzten 
Lärmpegelbereiche sind folgende erforderliche Schalldämmmaße einzuhalten: 

      Die Schalldämmmaße gelten für die der Segeberger Straße zugewandten Gebäude-
fronten. Für die Seitenfronten und abgewandte Fronten gelten um jeweils eine Stufe 
niedrigere Lärmpegelbereiche  
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Lärmpegelbereich 

Gem. DIN 4109 

Maßgeblicher 

Außenlärmpegel 

dB(A) 

Erf. bewertetes 

Schalldämmmaß 

R W,res 

Wohnräume 

Erf. bewertetes 

Schalldämmmaß 

R W,res 

Büroräume 

III 61-65 35 30 

IV 66-70 40 35 

V 71-75 45 40 

 

Das jeweilige Schalldämmmaß ist von der Gesamtheit der Fassadenelemente 
(Wand, Fenster, Tür, Dachschräge, Lüftung) als Mindestmaß einzuhalten.  

In dem Bereich bis zu 70,00 m senkrecht zur Mitte der Segeberger Straße sind 
an der straßenzugewandten Fassade bei Um-, Aus- und Neubauten zum Schutz 
der Nachtruhe für Schlafzimmer schallgedämpfte Lüftungen vorzusehen, falls 
der hygienische Luftwechsel  nicht aus andere, nach den anerkannten Regeln 
der Technik geeigneten Weise hergestellt werden kann. 

Im Erdgeschoss sind bei Um-, Aus- und Neubauten bis zu einem Abstand von 
24,00 m, im Obergeschoss bis zu einem Abstand von34,00 senkrecht zur Stra-
ßenmitte der Segeberger Straße bauliche Anlagen mit schützenswerten Nutzun-
gen geschlossen auszuführen (Ausschluss von Außenwohnbereichen). Die Aus-
führung von nicht geheizten Wintergärten innerhalb dieses Abstands sind gene-
rell zulässig. 

Von den Festsetzungen kann abgewichen werden, wenn im Rahmen eines Ein-
zelnachweises ermittelt wird, dass aus der tatsächlichen Lärmbelastung geringe-
re Anforderungen an den Lärmschutzresultieren. Das Gutachten wird der Be-
gründung als Anlage beigefügt. 

 

Geruchsschutz 

Bei dem Umgebungsbereich, der städtebaulich durch die Bebauung südlich der Se-
geberger Straße und östlich des der Straße an der Loh geprägt wird. Hierbei handelt 
es sich um das bestehende Alten- und Pflegeheim, eine Wohnbebauung und zwei 
landwirtschaftliche Betriebe. Es handelt sich somit um ein faktisches Dorfgebiet, da 
der prägende Umgebungsbereich überwiegend landwirtschaftlich geprägt ist. Die 
vorgenommene Baugebietseinschätzung, die bereits die Grundlage für das beste-
hende Alten- und Pflegeheim war, hat auch weiterhin Bestand. Bauliche Entwicklun-
gen die die Annahmen eines Misch- oder Wohngebietes rechtfertigen würden haben 
nicht statt gefunden. Eine Gebietsveränderung zu Lasten der landwirtschaftlichen 
Betriebe ist durch diese Planung nicht vorgesehen. Aus diesem Grund ist die Dar-
stellung einer gemischten Baufläche und die Festsetzung eines Dorfgebietes 
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auch richtig. Nach der Baunutzungsverordnung (§ 5) ist in Dorfgebieten im Gegen-
satz zu allen anderen Baugebieten auf die Belange der Land- und Forstwirtschaft 
vorrangig Rücksicht zu nehmen. Dies gilt dann auch im Hinblick auf die zumutbaren 
Immissionen. Die Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse wurde durch 
das GIRL-Gutachten bestätigt.(aktuelles GIRL Gutachten vom 14.3.2011 im Zuge 
eines Baugenehmigungsverfahrens. ) 
 

5. Umweltbericht 
INHALT 

1 Umweltbericht ......................................................................................................  

1.1 Einleitung ........................................................................................................................  
1.1.1 Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ........................................................................... 
1.1.2 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des Bauleitplanes .................................................................... 
1.1.3 Umweltschutzziele aus einschlägigen Fachgesetzen und Fachplanungen und ihre 

Berücksichtigung................................................................................................................................. 

1.2 Beschreibung u. Bewertung der Umweltauswirkungen ..............................................  
1.2.1 Derzeitiger Umweltzustand/ Bestandsaufnahme und Bewertung ....................................................... 
1.2.2 Prognosen zur Entwicklung des Umweltzustandes ............................................................................ 
1.2.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger 

Auswirkungen ..................................................................................................................................... 
1.2.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten ................................................................................................. 

1.3 Zusätzliche Angaben .....................................................................................................  
1.3.1 Verwendete technische Verfahren, Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der 

Angaben .............................................................................................................................................. 
1.3.2 Beschreibung der Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen ............................ 
1.3.3 Allgemeinverständliche Zusammenfassung ....................................................................................... 

1.1  Einleitung 

 
Seit der Neufassung des Baugesetzbuches vom 23. September 2004 besteht für die 
Gemeinden bei der Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bauleit-
plänen gemäß § 2 Abs. 4 die Pflicht zur Durchführung einer Umweltprüfung, in der 
die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt, beschrieben und 
bewertet werden. Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berück-
sichtigen.  
 
Die im Rahmen der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 ermittelten und bewerteten Be-
lange des Umweltschutzes sind gemäß § 2a BauGB in einem Umweltbericht darzu-
legen. Dieser ist gesonderter Teil der Planbegründung.  
 
Die Inhalte des Umweltberichtes sind in der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB 
festgelegt. 
 
Zur 8. Änderung des Flächennutzungsplanes und zum Bebauungsplan Nr. 32 wurde 
eine gemeinsame Umweltprüfung vorgenommen und ein gemeinsamer Umweltbe-
richt erstellt. Dieser Umweltbericht entspricht der Bearbeitungstiefe und der Detaillie-
rung der Maßstabsebene eines Bebauungsplanes. 
 
Wird eine Umweltprüfung für ein Plangebiet z. B. - wie hier - in einem 
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planverfahren durchgeführt, soll die Umweltprüfung in einem zeitlich nachfolgend 
oder gleichzeitig durchgeführten Bauleitplanverfahren auf zusätzliche oder andere 
erhebliche Umweltauswirkungen beschränkt werden (vgl. § 2 Abs. 4 Satz 5 BauGB). 
Zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen liegen bei der 8. Flächen-
nutzungsplanänderung nicht vor. Eine eigenständige oder ergänzende Umweltprü-
fung ist deshalb nicht erforderlich. 
 
 

1.1.1 Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 

 
Die Gemeinde Kisdorf hat die Behörden und Träger öffentlicher Belange, deren Auf-
gabenbereich durch die Planung betroffen sein könnte, im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung über die Planung unterrichtet und sie zur Äußerung im Hinblick auf den 
Umfang und den Detaillierungsgrad der Umweltprüfung aufgefordert (§ 4 BauGB, 
Beteiligung der Behörden).Der folgende Umweltbericht entspricht der Beschlussvor-
lage durch die Gemeinde. 
 

1.1.2 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des Bauleitplanes 

Anlass für die Überlegungen der Gemeinde die Planung des Investors zu unterstüt-
zen war der Wunsch, innerhalb der Gemeinde auch betreutes Wohnen anzubieten 
und gleichzeitig die Synergieeffekte im Zusammenhang mit der bestehenden Anlage 
zu nutzen. Geplant sind maximal 30 Wohneinheiten in Form von 60-80 qm großen 2-
3-Zimmerappartements.  
Ziel der Planung ist die Angebotserweiterung um betreutes Wohnen zum Ziel der 
Qulitätsverbesserung und Attraktivitätssteigerung der bestehenden und gut in der 
Gemeinde integrierten Anlage. 
 
Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine ca.1, 1 ha große teilweise bebaute Flä-
che südlich der Segeberger Straße. Die bestehende Bebauung ist eingebunden in 
den Innenbereich der Ortslage Kisdorf. Die als Parkanlage bestehende Freifläche 
soll zu Gunsten des betreuten Wohnens überbaut werden. 
 

1.1.3 Umweltschutzziele aus einschlägigen Fachgesetzen und Fachplanun-

gen und ihre Berücksichtigung 

1.1.3.1 Umweltziele übergeordneter Fachgesetze 

 
Für das anstehende Bebauungsplanverfahren ist die Eingriffsregelung des 
§ 1 a Abs. 3 BauGB i. V. mit § 21 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz zu beachten, auf 
die im Rahmen der Bebauungsplanaufstellung im Zuge der Umweltprüfung mit einer 
Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung und im Bebauungsplan mit entsprechenden Fest-
setzungen reagiert wird. 
 
Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des Regionalplanes (Fortschreibung 1998) 
und des Landschaftsrahmenplanes (September 1998) jeweils für den Planungsraum 
I, Schleswig-Holstein/ Süd. 
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1.1.3.2 Umweltziele übergeordneter Pläne 

 
Der Regionalplan 1998 (RP) Der Kreis Segeberg und damit auch die Gemeinde Kis-
dorf liegen im Planungsraum I, für den ein geltender Regionalplan aus dem Jahr 
1998 besteht. Nach den Darstellungen des Regionalplans liegt die Gemeinde im 
Ordnungsraum, die Ortslage Kisdorf  innerhalb der Siedlungsachse Hamburg –
Kaltenkirchen. Eine zentralörtliche Funktion ist der Gemeinde nicht zugewiesen, es 
besteht aber eine planerische Wohnfunktion. 
 
Der Planungsraum liegt zudem teilweise in einem Bereich, der im Regionalplan als 
regionaler Grünzug ausgewiesen ist. 
 
Der wirksame Flächennutzungsplan stellt für das Plangebiet eine Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung als Parkanlage dar. Im festgestellten Landschaftsplan (festge-
stellt 1998) der Gemeinde Kisdorf ist der Vorhabenbereich als Fläche für die Land-
wirtschaft dargestellt. 
 

1.2 Beschreibung u. Bewertung der Umweltauswirkungen 

 

1.2.1 Derzeitiger Umweltzustand/ Bestandsaufnahme und Bewertung 

1.2.1.1 Schutzgut Mensch 
 
Beeinträchtigung durch Lärm/ Abgase/ Gerüche 
 
 
Lärm 
Das Plangebiet befindet sich am Ortsrand, südlich der Segeberger Straße. Das 
Plangebiet ist durch Straßenverkehrslärm vorbelastet. Im Rahmen der vorstehenden 
Bauleitplanung wurde ein Lärmschutzgutachten in Auftrag gegeben. Das Gutachten 
kommt zu dem Ergebnis, dass wenn im Bebauungsplan passive Lärmschutzmaß-
nahmen festgesetzt und im Zuge der baulichen Realisierung umgesetzt  werden, die 
allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn-und Arbeitsbedingungen gewahrt 
bleiben.  
 
Geruch 

Das Plangebiet ist aufgrund in der Nähe liegender landwirtschaftlicher Betrieb durch 
Geruchsbelastungen vorbelastet. 
Bei dem Umgebungsbereich, der städtebaulich durch die Bebauung südlich der Se-
geberger Straße und östlich des der Straße an der Loh geprägt wird, handelt es sich 
um ein faktisches Dorfgebiet. Hierbei handelt es sich um das bestehende Alten- und 
Pflegeheim, eine Wohnbebauung und zwei landwirtschaftliche Betriebe. Es handelt 
sich somit um ein faktisches Dorfgebiet, da der prägende Umgebungsbereich über-
wiegend landwirtschaftlich geprägt ist. Die vorgenommene Baugebietseinschätzung, 
die bereits die Grundlage für das bestehen- de Alten- und Pflegeheim war, hat auch 
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weiterhin Bestand. Bauliche Entwicklungen die die Annahmen eines Misch- oder 
Wohngebietes rechtfertigen würden haben nicht statt gefunden. Eine Gebietsverän-
derung zu Lasten der landwirtschaftlichen Betriebe ist durch diese Planung nicht 
vorgesehen. Aus diesem Grund ist die Darstellung einer gemischten Baufläche und 
die Festsetzung eines Dorfgebietes auch richtig. Nach der Baunutzungsverordnung 
(§ 5) ist in Dorfgebieten im Gegensatz zu allen anderen Baugebieten auf die Belange 
der Land- und Forstwirtschaft vorrangig Rücksicht zu nehmen. Dies gilt dann auch im 
Hinblick auf die zumutbaren Immissionen. Die Wahrung gesunder Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse wurde durch das GIRL-Gutachten bestätigt. 
! 

Bewertung 
Nach den vorliegenden Informationen sind durch die Bauleitplanung  keine er-
heblichen Beeinträchtigungen der menschlichen Gesundheit zu erwarten. 
 
 
Erholungsnutzung 
Das Plangebiet dient überwiegend dem bestehende Alten- und Pflegeheim als Park-
anlage und damit der Erholungsnutzung, die allerdings nicht frei zugänglich ist.   
 
Bewertung 
Durch die Bebauungsplanung kommt es zu einer Verkleinerung der Parkanlage, wo-
bei die Erholungsnutzung für die betroffenen Personen zumindest eingeschränkt 
wird.   
 

1.2.1.2 Schutzgut Luft und Klima 
 
Im Falle der Bebauung von Landschaftsräumen sind Umweltauswirkungen aus an-
steigender verkehrlicher Nutzung und allgemeiner Erwärmung aufgrund Überbauung 
und abnehmender Luftzirkulation zu erwarten.  
 
Die klimatische Funktion (Frischluftproduktion und Ausgleichsfunktion) des Bebau-
ungsplangebietes ist aufgrund des derzeit überwiegend unversiegelten Boden, mittel-
wertig. 
 
Bewertung 
Aufgrund der relativ geringen Plangebietsgröße im Zusammenhang sind durch die 
Baugebietsausweisung keine erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Luft 
und Klima zu erwarten 
 
 

1.2.1.3 Schutzgut Pflanzen und Tiere / Artenschutz 
 
Auf der Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes sind Tiere und Pflanzen als Be-
standteile des Naturhaushaltes in ihrer natürlichen und historisch gewachsenen Ar-
tenvielfalt zu schützen. Ihre Lebensräume sowie sonstigen Lebensbedingungen sind 
zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und ggf. wiederherzustellen. 
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Die mit der B-Planaufstellung verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft können 
zu einer Beseitigung von potenziellen Fortpflanzungs- und Ruhestätten mehrerer eu-
ropäisch geschützter Vogel- und Fledermausarten führen. Dies ist nach 
§ 44 (1) BNatSchG verboten und durch geeignete Maßnahmen zu vermeiden, mini-
mieren oder auszugleichen. 
 
Pflanzen 
Das Plangebiet stellt sich als intensiv genutzte Parkanlage dar. 
Betroffen von der zukünftigen Bebauung sind die in diesem Bereich bestehende 
Knickanpflanzung und die parkähnlich angelegten Rasenflächen und Beetflächen 
sowie eine Teichanlage. Erstere dient als Abgrenzung zur freien Landschaft und 
wurde im Jahre 2010 im Zuge der Anlage der Parkanlage realisiert. Die Anlage er-
folgte mit Arten der Schlehen- Haselknickgesellschaft. Die bestehende Wasserfläche 
und das mit Obstbäumen bepflanzte Areal sind von der Planung nicht betroffen.  
 
Die bestehende Hecke kann nahezu vollständig als Lebensraum für Tiere und Pflan-
zen angesehen werden. 
 
Bewertung 
Aufgrund der geplanten Kickverschiebung ist eine Beeinträchtigung des Schutzgutes 
Pflanzen zu erwarten. 
 
Fauna/ Artenschutz nach § 44 (1) BNatSchG und EU-Recht 

Das Artenschutzrecht besitzt in der Fassung des BNatSchG von März 2002 eine be-
sondere Bedeutung und praktische Konsequenz u.a. für Maßnahmen nach 
§§ 30 ff. BauGB (Aufstellung von Bauleitplänen, Lückenbebauung / Bauerleichte-
rungsmöglichketen, Abrisserlaubnisse). Die zentralen Vorschriften des Arten-
schutzes finden sich im § 44 BNatSchG, der für die besonders und streng geschütz-
ten Tier- und Pflanzenarten Verbote für unterschiedliche Beeinträchtigungen beinhal-
tet. Von besonderer Bedeutung sind alle Tierarten, die gemeinschaftsrechtlich ge-
schützt sind wie z.B. alle europäischen Vogelarten (nach EU-Vogelschutzrichtlinie) 
sowie die Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie (z.B. alle Fledermäuse). 
 
Die Vorkommen der europäisch geschützten und national streng geschützten Tierar-
ten setzen sich im Untersuchungsraum aufgrund der vorhandenen Biotopstrukturen 
voraussichtlich aus Fledermäusen (alle Arten im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufge-
führt und somit europarechtlich geschützt) sowie Brutvögeln (nach EU-
Vogelschutzrichtlinie sind alle einheimischen Vogelarten geschützt) zusammen. Ge-
zielte faunistische Erfassungen liegen für das Plangebiet nicht vor. Im Rahmen der 
Beteiligung gem. § 4(1) BauGB wurden keine Angaben über das Vorkommen ge-
schützter Arten erbracht. 
 
Im Rahmen der Umweltprüfung wurde das Potenzial für europarechtlich geschützte 
Arten (Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie, europäische Vogelarten) ermittelt und 
bewertet und Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen gemäß 
§ 44 (1) BNatSchG benannt und werden in folgenden beschrieben. 
 
Fledermäuse 
Alte Lebensraumressourcen wie etwa die großen Eichen können bedeutende Le-
bensraumbestandteile von streng und eu- ropäisch geschützten Tierarten sein. 
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Da ältere Bäume oft Höhlen und Spalten besitzen, können sie eine Funktion als 
Sommerquartier für sog. Baumfledermäuse oder spaltenbewohnende Fledermäuse 
übernehmen. 
 
Baumreihen dienen Fledermäusen potenziell als Leitlinie für ihre Flüge zwischen den 
verschiedenen Lebensraumbestandteilen wie Tagesverstecke, Wochenstuben und 
Nahrungshabitate und besitzen damit, als sogenannte Flugstraßen, eine hohe arten-
schutzrechtliche Bedeutung im Tages- bzw. Lebenszyklus der Fledermäuse. 
 
Durch die vorliegende Planung sind Bäume die Lebensraum für Fledermäuse dar-
stellen könnten nicht berührt.  
 
Eine Betroffenheit ist damit für Fledermäuse nicht gegeben. 
 
 
Vögel 
Die Vogelgemeinschaft des Plangebiets setzt sich potenziell überwiegend aus Ge-
hölzbrütern zusammen.  
Insgesamt ist die Vogelwelt des Plangebietes als ungefährdet und typisch einzu-
stufen, die insgesamt als relativ wenig störungsanfällig gelten können. Das Vor-
kommen gefährdeter Arten ist nahezu ausgeschlossen.  
Neben den Bäumen können auch die Knicksträucher Vögeln als Brut-, Nist-, Wohn- 
und Zufluchtsstätten dienen. Bäume sind von der Planung nicht betroffen  
 
Durch die im B-Plan festgesetzte Knickumsetzung, in Verbindung mit der zur 
Minimierung einzuhaltenden Zeitenregelung ist eine Betroffenheit für Vögel 
nicht  gegeben. 
 
Haselmäuse 
Haselmausnester konnten in Folge einer zweimaligen Kartierung nicht gesichtet 
werden. Vor der Knickumsetzung ist nochmals zu kontrollieren ob Haselmausnester 
vorhanden sind. Sollte dies widererwartend der Fall sein, so ist die Naturschutzbe-
hörde umgehend zu informieren.  
 
Amphibien und Libellen 
Die bestehende Teichanlage dient als Lebensraum für teichbewohnende Amphibien 
und Libellen. Die Teichanlage hat weiterhin Bestand und wird durch die Planung 
nicht berührt. Eine Betroffenheit ist demnach nicht gegeben.  
 
Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
Damit die Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG bzw. des Art. 5 EU-
Vogelschutzrichtlinie (VSRL) für das zu beurteilende Vorhaben nicht eintreten, sind 
alle Tätigkeiten, die zu einer Zerstörung von Brut-, Nist-, Wohn- und Zufluchtsstätten 
der europäischen Vogelarten und der heimischen Fledermausarten führen könnten 
(Beseitigung vorhandener Gehölzstrukturen, die nicht zum Erhalt festgesetzt sind), 
außerhalb der Vogelbrutzeit und der sommerlichen Aktivitäten (u.a. Wochenstuben-
zeit) der Fledermäuse, d.h. nur in der Zeit vom 1. Oktober bis Ende Februar durchzu-
führen.  
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Betroffenheit  Eingriffs- Ausgleichs- Ausgleichserfordernis  

umfang  faktor  
  
    

Knickverlegung:    

Knick mit typischer Gehölzve-
getation  

120 m  1 : 1,75  120 m Knickverlegung   
90   m Knickneuanlage  

 
 
Knick 
Für die notwendige Knickverschiebung gilt, dass sie in der Zeit zwischen dem 1. Ok-
tober und Ende Februar durchzuführen ist. Die geplante Knickverschiebung bedarf 
neben der Knickverlegung auf einer Länge von 120 m der Neuanlage in einem Ver-
hältnis von 1: 075. Das heißt, es muss neben der geplanten Umsetzung  eine Knick-
neuanlage in einer Länge von 90,00 m erfolgen.  
Die zu verlegenden Knickabschnitte werden vorher auf den Stock gesetzt. An dem 
neuen Standort wird eine ca. 2,00 m breite und bis 0,50 m tiefe Pflanzmulde in der 
jeweils erforderlichen Länge ausgehoben und der darin anstehende Boden gelockert 
und gewässert. Anschließend werden die jeweiligen Knickabschnitte vom alten an 
die neuen Standorte versetzt und die Wälle mit Mutterboden neu modelliert. Am 
Wallfuß wird eine Mulde für das Wässern ausgebildet.  
Sofern der Stockausschlag auf den verschobenen Knicks nur lückig erfolgt, wird eine 
ergänzende Bepflanzung mit Sträuchern in folgender Artenzusammensetzung 
durchgeführt:  

Sträucher: Brombeere, Hasel, Heckenkirsche, Schlehe, Hunds-Rose, Weiß 

dorn, Pfaffenhütchen, Schwarzer Holunder, Wald-Geißblatt, Him 

beere, Gemeiner Schneeball  

Als Pflanzqualität werden Sträucher, 2 x verpflanzt, 150 cm verwendet.  

Die erforderliche Knickneuanlage erfolgt durch eine verbindliche vertragliche Rege-
lung -  Gestattungsvertrag  mit der Stiftung Naturschutz. Hierbei handelt es sich um 
einen Knick in einer Länge von 88,00 m, auf der Fläche des Knickkompensations-
pools ÖK 88-21 „ Knickkompensation Reher“. 
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 Das Defizit von 2,00 m wird durch die Anpflanzung eines einheimischen Laubbau-
mes auf dem Betriebsgelände kompensiert. Dieser wird im Rahmen des Durchfüh-
rungsvertrages sichergestellt. Ein Übersichtplan über den genannten Knickkompen-
sationspools wird der Begründung als Anlage beigefügt.  
 

1.2.1.4 Schutzgut Boden 
 
Boden 
Mit Grund und Boden soll gemäß § 1a Abs. 2 BauGB sparsam umgegangen werden. 
Das Plangebiet wird derzeit vollständig parkähnlich genutzt, die Böden sind bis auf 
die bestehenden Wegeverbindungen und zwei Schuppen unversiegelt. 
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Der Boden ist gemäß großräumiger Darstellung in der Hydrogeologischen Über-
sichtskarte von Schleswig-Holstein durch Sande und Kiese im oberflächennahen 
Bereich gekennzeichnet. 
 
 
Altablagerungen 
Altablagerungen sind im Plangeltungsbereich derzeit nicht bekannt.  
 
 
Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung Schutzgut ‚Boden’ 
 
Durch die geplante Baugebietsausweisung findet durch Versiegelung ein auszuglei-
chender Eingriff in das Schutzgut ‚Boden’ statt. 
 
Hieraus leiten sich für das Baugebiet Umweltauswirkungen und ein flächenhaftes 
Kompensatonserfordernis ab, das im Rahmen der Umweltprüfung zum B-Plan1 bi-
lanziert wird.  
 
Die Versiegelung des Plangebietes errechnet sich für die geplante bauliche Anlage 
zzgl. der notwendigen Wegeverbindungen und der Nebengebäude. Sie errechnet 
sich aus der zulässigen GRZ von 0,5. Zuzüglich einer zulässigen 50 %-igen Über-
schreitung ergibt sich so eine Versiegelung von 75 % der Bauflächen. Dies ent-
spricht bei dem festgesetzten Baugebiet in einer Größe von ca. 9250 qm (11.000 qm 
abzüglich der festgesetzten Grünfläche in einer Größe von 1750qm) ca.6940 qm 
 
Abzüglich der bestehend Versiegelung von ca. 2300 qm für das bestehende Pfleg-
heim zzgl. der bestehenden Versiegelung von Nebengebäuden, Stellplätzen, Wege-
verbindungen und Zufahrten in einer Größenordnung von ca.2400 qm besteht zur 
Zeit einer Gesamtversiegelung von 4700 qm. Insgesamt ist demnach eine Neuver-
siegelung in einer Größenordnung von ca. 2240 qm möglich. 
 
 
 
Mit entsprechenden Festsetzungen zur Minimierung und zum Ausgleich ist auf die 
Eingriffe in den Bodenhaushalt zu reagieren.  
 
Der "Runderlass zur Eingriffsregelung"2 schreibt einen Mindestausgleich für voll ver-
siegelte Flächen von 1: 0,5 vor. 
 
Der Eingriff in das Schutzgut Boden ist aufgrund der geplanten Neuversiegelung im 
Bereich eines bisher überwiegend unversiegelten Bodens als erheblich anzusehen. 
 
 

                                            
1 gem. „Hinweise zur Anwendung der Eingriffsregelung in der verbindlichen Bauleitplanung“ in der An-
lage zum gemeinsamen Runderlass des Innenministeriums und des Ministeriums für Umwelt, Natur 
und Forsten Schleswig-Holstein vom Dezember 2013 
2 gem. „Hinweise zur Anwendung der Eingriffsregelung in der verbindlichen Bauleitplanung“ in der An-
lage zum gemeinsamen Runderlass des Innenministeriums und des Ministeriums für Umwelt, Natur 
und Forsten Schleswig-Holstein vom Dezember 2013 
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Tabelle 2 

Ermittlung des Kompensationsbedarfs für Eingriff „Boden“ 

Versiegelung: 
- Bestand 
- Planung 

 
4700 m2 
2240 m2 

Neuversiegelung - wasserundurchlässig - 2240 m2 

Kompensationsfaktor - wasserundurchlässig - 0,5 

Kompensationsbedarf gesamt 1.120 m2 
 
Bewertung 
Für den Kompensationsbedarf von 1120 qm wird extern in Form der Anrechnung 
eines Ökokontos Der Ausgleich wird vertraglich durch einen Gestattungsvertrag mit 
der Stiftung Naturschutz sichergestellt. Hierbei handelt es sich um eine Fläche aus 
dem Ökokonto „Rönnetal“. In Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde ist 
hier die Entwicklung von arten-und strukturreichen mesophilen Grünland bzw. 
Feuchtgrünland sowie die Entwicklung von Bruchwald über natürliche Sukzession 
bereits erfolgt.  
 
 

 
 
 
 
 
Schutzgut Wasser 
 
Die Bewirtschaftung des Wasserhaushaltes ist mit dem Ziel der nachhaltigen 
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wicklung i.S. von § 1 Abs. 5 BauGB so zu entwickeln, dass auch nachfolgende Ge-
nerationen ohne Einschränkungen alle Optionen der Gewässernutzung offen stehen. 
Beim Schutzgut Wasser sind die Bereiche Grundwasser und Oberflächenwasser zu 
unterscheiden. 
 
Oberflächengewässer sind im Plangebiet mit Ausnahme des gartenteichähnlichen 
Gewässers im Südosten des Geltungsbereiches, nicht vorhanden.  
 
Bewertung 
Das anfallende Niederschlagswasser wird in das bestehende Leitungsnetz eingelei-
tet. Das bestehende Gewässer wird von der Planung nicht tangiert und hat weiterhin 
Bestand. 
 
 

1.2.1.5 Schutzgut Orts- und Landschaftsbild 
 
Das Ortsbild des Plangebietes selbst wird durch die vorhandene bauliche und park-
ähnliche Nutzung sowie die landschaftliche Abgrenzung durch den noch vorhande-
nen Knick geprägt. Der gewählte Standort ist durch seine Funktion als eingezäunte 
Parkanlage als freie Landschaft kaum mehr wahrnehmbar. Aufgrund seiner Funktion 
ist eine Zuordnung der Parkanlage zur bestehenden baulichen Anlage eindeutig.  
Darüber hinaus besteht südlich des geplanten Vorhabens in Achsenverlängerung 
zum bestehenden Gebäude ein landwirtschaftlich genutztes Gebäude, wodurch der 
regionale Grünzug zumindest aufgebrochen ist.  
 
Bewertung 
Durch die im Süden vorhandene bauliche und zugeordnete Nutzung mit vorgelager-
ter Verkehrsfläche und Knickanpflanzung  als Begrenzung zur angrenzenden Land-
schaft, besitzt das Plangebiet ein landschaftstypisches Erscheinungsbild. 
 
Eine Abgrenzung zur freien Landschaft ist unter anderem aus Gründen der Ortsbild-
gestaltung unbedingt zu beachten und muss in das Planungskonzept integriert wer-
den. Bei der Planung der Zufahrten ist darauf zu achten, dass keine der straßensei-
tigen Bäume überplant wird; dabei ist auch auf einen Schutz des Wurzelraumes zu 
achten, dieser entspricht mindestens der Kronentraufe. 
 
 

1.2.1.6 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
 
Unter Kultur- und sonstigen Sachgütern sind Güter zu verstehen, die Objekte von 
gesellschaftlicher Bedeutung als architektonisch wertvolle Bauten oder archäologi-
sche Schätze darstellen und deren Nutzbarkeit durch das Vorhaben eingeschränkt 
werden könnte. 
 
Bewertung 
Da innerhalb des Plangebietes keine Kultur- und sonstigen Sachgüter gem. obiger 
Definition vorhanden sind, wird das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter durch 
die Planung nicht erheblich beeinflusst. 
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1.2.2 Prognosen zur Entwicklung des Umweltzustandes 
 

1.2.2.1 Entwicklung bei Durchführung der Planung 
 
Mit der Planung sind die ermittelten erheblichen, wenig erheblichen und nicht er-
heblichen Umweltauswirkungen verbunden. Im Zuge der Realisierung der Pla-
nung sind innerhalb des Plangebietes z. T. Verschlechterungen im Bereich der 
Schutzgüter Boden, Orts-/Landschaftsbild, Pflanzen und Tiere zu erwarten.  
 
Durch die Verlegung des randlichen Knicks und der baulichen Anpassung an den 
Bestand, können die Eingriffe in das Orts und Landschaftsbild minimiert werden.  
 
Ausgleich für Eingriffe in den Boden durch Versiegelung müssen außerhalb des 
Gebietes festgelegt und dem B-Plangebiet zugeordnet werden. 
 
Ausgleiche für Eingriffe in den Knicks werden durch Versetzung desselben und 
eine externe Knickneuanlage ausgeglichen. 
 
 
 

1.2.2.2 Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 
 
Ohne die Baugebietsentwicklung würde das Plangebiet voraussichtlich weiterhin 
sowie bisher genutzt werden. Eine weitere bauliche Entwicklung könnte nicht statt-
finden. 
 
 

1.2.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
nachteiliger Auswirkungen 

 
Die Belange des Umweltschutzes sind gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB bei der Aufstel-
lung der Bauleitpläne und in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 zu berücksichtigen. Im 
Besonderen sind auf der Grundlage der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ge-
mäß § 1 a Abs. 3 BauGB i. V. m. § 21 Abs. 1 BNatSchG die Beeinträchtigungen von 
Natur und Landschaft durch geplante Siedlungserweiterungen zu beurteilen und 
Aussagen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich zu entwickeln.  
 
Die Bauleitplanung stellt zwar selbst keinen Eingriff in Natur und Landschaft dar, 
nicht unbedingt erforderliche Beeinträchtigungen sind aber durch die planerische 
Konzeption zu unterlassen bzw. zu minimieren und entsprechende Wertverluste 
durch Aufwertung von Teilflächen soweit möglich innerhalb des Gebietes bzw. außer-
halb des Gebietes durch geeignete Maßnahmen auszugleichen. 
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Die Bilanzierung (Schutzgut Boden) stellt klar, dass die durch die Erschließung und 
Bebauung verursachten Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft im Sinnes des 
Bundesnaturschutzgesetzes im Vergleich zu dem vorherigen Zustand innerhalb des 
Baugebietes nicht vollständig auszugleichen sind, sodass externe Ausgleichsmaß-
nahmen/ -flächen festgesetzt werden müssen.  

 
Zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich der Auswirkungen auf den Land-
schafts- und Naturhaushalt als auch zur Gestaltung des Ortsbildes werden folgende 
Maßnahmen vorgeschlagen bzw. Festsetzungen im B-Plan getroffen: 

Schutzgüter Tiere und Pflanzen (Artenschutz), Landschaftsbild 

• Abgrenzung zur freien Landschaft durch die geplante Knickverlegung. 
Externer Ausgleich für die Notwendige Knickverlegung . 

• Vermeidung einer Bebauung im Bereich der Wasserfläche und der mit Obstbäu-
men bepflanzten Fläche . 

• Gehölzentfernungen (Sträucher) und Gehölzrückschnitte sowie Baum-
pflegemaßnahmen sind ausschließlich außerhalb der Vogelbrutzeit und der Wo-
chenstubenzeit der Fledermäuse vom 01.Oktober bis zum 28./29.Februar zu-
lässig. 

• Architektonische Anpassung der Neubebauung an die bestehende Be-
bauung  

 

Schutzgut Boden (Versiegelung) 

• Zuordnung externer Ausgleichsflächen (Eingriff in Schutzgut Boden) 
 

1.2.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 
 
Eine Prüfung möglicher potenzieller Bauflächen hat statt gefunden. Die Alternativen-
prüfung ( s. a. unter Kapitel 1 der Begründung) kommt zu dem Ergebnis, dass inner-
halb des Gemeindegebietes, mit Ausnahme des geplanten Standortes, keine Mög-
lichkeiten bestehen, die geplante Anlage in der geplanten Dimension zu realisieren. 
Der Investor ist auf den geplanten Standort angewiesen.  
 

 

1.3 Zusätzliche Angaben 

1.3.1 Verwendete technische Verfahren, Hinweise auf Schwierigkeiten bei der 
Zusammenstellung der Angaben  

 
Grundlage für die Ermittlung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen waren 
• die „Hinweise zur Anwendung der Eingriffsregelung in der verbindlichen Bauleit-

planung“ in der Anlage zum gemeinsamen Runderlass des Innenministeriums 
und des Ministeriums für Umwelt, Natur und Forsten Schleswig-Holstein vom 
Dezember 2013. 
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• Lärmschutzgutachten vom18.7.2014. 
• aktuelles GIRL Gutachten vom 14.3.2011 im Zuge eines Baugenehmigungsver-

fahrens.  

Schwierigkeiten sind bei der Zusammenstellung der Angaben nicht aufgetreten. 
 

1.3.2 Beschreibung der Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Aus-
wirkungen 

 
Die Überwachung der Umsetzung der naturschutz- und artenschutzrechtlichen Maß-
nahmen und Festsetzungen soll durch die Gemeinde Kisdorf jeweils nach Realisie-
rung der Maßnahmen durch Ortsbesichtigung erfolgen.  
 

1.3.3 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 
 
Anlass für die Überlegungen der Gemeinde die Planung des Investors zu unterstüt-
zen war der Wunsch, innerhalb der Gemeinde auch betreutes Wohnen anzubieten 
und gleichzeitig die Synergieeffekte im Zusammenhang mit der bestehenden Anlage 
zu nutzen. Geplant sind maximal 30 Wohneinheiten in Form von 60-80 qm großen 2-
3-Zimmerappartements.  
Ziel der Planung ist die Angebotserweiterung um betreutes Wohnen zum Ziel der 
Qulitätsverbesserung und Attraktivitätssteigerung der bestehenden und gut in der 
Gemeinde integrierten Anlage. 
 
Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine ca.1, 2 ha große teilweise bebaute Flä-
che südlich der Segeberger Straße. Die bestehende Bebauung ist eingebunden in 
den Innenbereich der Ortslage Kisdorf. Die als Parkanlage bestehende Freifläche 
soll zu Gunsten des betreuten Wohnens überbaut werden. 
 
Das Plangebiet wird durcheinen Knick nach Osten hin zur freien Landschaft be-
grenzt.  
Der Bebauungsplan sieht eine Ausweisung als Senioren-und Pflegeheim/ betreutes 
Wohnen mit einer zulässigen Grundflächenzahl (GRZ) von 0,5 in zweigeschossiger 
maximal 10,00 m hohem Bebauung vor. Darüber hinaus wird ein Bereich als Parkan-
lage zu Gunsten der Einrichtung festgesetzt.  
Zur Eingrünung des Gebietes wird der bestehende Knick an den östlichen Rand des 
Plangebietes versetzt.  
Mit der Planung ist die ermittelte erhebliche Umweltauswirkung der Bodenversiege-
lung verbunden. 
 
Durch die Festsetzung/ Verschiebung des Knicks und die Schaffung von Grünflä-
chen, können Eingriffe in die Lebensräume europarechtlich geschützter Tiere ver-
mieden und deren dauerhafter Schutz gesichert werden.  
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Die Eingriffe in die vorhandenen Natur- und Landschaftspotenziale wurden3 ermittelt, 
bewertet und Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich emp-
fohlen und im B-Plan festgesetzt und im Umweltbericht dokumentiert. 
 
Unter anderem sind dies: 

• Festsetzung / Verschiebung des Knicks mit einer Zeitenregelung. 
• Festsetzung von Grünflächen als Parkanlage  
• Festsetzung/ Zuordnung externer Ausgleichsflächen für Eingriffe in das 

Schutzgut Boden und Knick. 
 
Grundsätzlich sind zur Vermeidung von absichtlichen Tötungen alle Gehölzbeseiti-
gungen und Baumpflegemaßnahmen außerhalb der Vogelbrutzeit und der Wochen-
stubenzeit der Fledermäuse durchzuführen, d.h. diese Maßnahmen sind nur vom 01. 
Oktober bis zum 01. März des Folgejahres zulässig.  
Anderweitige Planungsmöglichkeiten wurden geprüft und für nicht geeignet befun-
den. 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der Maßnahmen 
zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich der erheblichen Umweltauswirkun-
gen durch die Baugebietsentwicklung keine erheblichen nachteiligen Umwelt-
auswirkungen zu erwarten sind. 
 
 
 
 
 
6. Ver- und Entsorgung 
 
Wasserversorgung 
Die Wasserversorgung erfolgt über die zentrale Wasserversorgungsanlage in der 
Gemeinde Kisdorf. 
Abwasserbeseitigung und Oberflächenentwässerung 
Erfolgt über Einleitung in das bestehende Leitungsnetz. 
Stromversorgung 
Die Stromversorgung erfolgt über das Netz der E.ON Hanse. 
Abfallbeseitigung 
Die Abfallbeseitigung erfolgt durch den Wege-Zweckverband des Kreises Segeberg 
zur Müllzentraldeponie des Kreises Segeberg. 
Gasversorgung 
Die Gasversorgung ist vorhanden. Ein Anschluss des Baugebietes ist möglich. 
Löschwasserversorgung 
Der Grundschutz der Löschwasserversorgung wird aus dem Netz der öffentlichen 
Trinkwasserversorgung mit 96 m³/h für die Dauer von mindestens 2 Stunden sicher-
gestellt (Verwaltungsvorschrift über die Löschwasserversorgung Gl.Nr. 2135.29 - 
Erlass des Innenministeriums vom 30.08.2010 – IV 334 – 166.701.400, Tabelle 1). 

                                            
3 anhand der „Hinweise zur Anwendung der Eingriffsregelung in der verbindlichen Bauleitplanung“ in 
der Anlage zum gemeinsamen Runderlass des Innenministeriums und des Ministeriums für Umwelt, 
Natur und Forsten Schleswig-Holstein vom Dezember 2013 
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Für den Feuerwehreinsatz und den Rettungsdienst müssen Zufahrten und Zugänge 
auf den Privatgrundstücken den Anforderungen der Landesbauordnung (LBO 2009, 
§ 5 Abs. 1 und 2) und der DIN 14090 genügen. Der Nachweis ist im Baugenehmi-
gungsverfahren zu erbringen. 
 
7. Erschließung 
Die verkehrliche Erschließung erfolgt über die bestehenden beiden Anbindungen.  
 
8. Hinweise 
1. Sollten während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen ent-
deckt werden, ist die Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu benachrichtigen und 
die Fundstelle bis zum Eintreffen der Fachbehörde zu sichern. Verantwortlich sind 
hier gemäß § 14 DSchG der Grundeigentümer und der Leiter der Arbeiten. 
2. Vor Beginn von Bauwasserhaltungsmaßnahmen ist die erforderliche wasser- 
    rechtliche Erlaubnis bei der unteren Wasserbehörde des Kreises einzuholen. 
3. Das Vorhaben wird seitens der Telekom als kleine unterirdische Erweiterung im 

Rahmen bestehender Netzstruktur angesehen. Für den rechtzeitigen Ausbau des 
Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit dem Straßenbau und den 
Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn und 
Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen 
Telekom Technik GmbH unter der im Briefkopf genannten Adresse so früh wie 
möglich, mindestens 2 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden.“ 

 
 
___________________________________________________________________ 
 
Gemeinde Kisdorf      
Der Bürgermeister      
        
 
 
_________________    
          (Bürgermeister)      


